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Anhang 1: Anstalten und Heime für Kinder und Jugendliche
im 19. und 20. Jahrhundert1

1837 Eröffnung «Rettungsanstalt Foral» in Chur für Kinder aus «armen, verwaisten und geschiede¬
nen Verhältnissen«.2 Die Anstalt wurde 1926 von der evangelischen Kinderheimstiftung Gott
hilft übernommen.3

1844 Eröffnung Waisenhaus Chur zur «Versorgung armer verwahrloster Kinder von Bürgern und

Stadtangehörigen» nach dem Vorbild der «Rettungsanstalt Foral». 1990 wurde das Heim durch
die Stiftung für Kinder- und Jugendpsychiatrie Graubünden übernommen.4

1845 Eröffnung «landwirtschaftliche Armenerziehungsanstalt Plankis» bei Chur, später «Kinder- und

Erziehungsheim Plankis».5 Heute «Hosang'sche Stiftung Plankis», Wohnheim und geschützte
Arbeits- und Ausbildungsplätze für erwachsene Behinderte.

1851 Eröffnung katholische «Waisen- und Erziehungsanstalt» im Schloss Löwenberg in Schluein
durch den Kapuzinerpater Theodosius Florentini (1808-1865).6 Die Einrichtung wurde 1972
geschlossen. Heute befinden sich Asylsuchende in Löwenberg.

1899 Eröffnung Erziehungsanstalt Masans für «schwachsinnige Kinder» nach einer Schenkung Ma¬

ria Catharina Bergers an die Gemeinnützige Gesellschaft des Kantons Graubündens.7

1916 Eröffnung des ersten evangelischen «Kinderheim Gott hilft» in Felsberg durch das Heilsarmee¬

paar Babette und Emil Rupflin-Bernhard. In den folgenden Jahren erfolgten weitere Heimgründungen.8

1 Diese aufgelisteten Einrichtungen für Kinder und Jugendliche wurden in den Fürsorge- und Vormundschaftsakten, wie
sie für diese Studie eingesehen wurden, am häufigsten genannt.

2 FIartmann, Flosang (1945), S. 55-56; Jecklin, Fürsorge (1993), S. 183; Kaufmann, Armenordnungen (2008), S. 108.
3 Luchsinger, «Niemandskinder» (2016), S. 21.
4 Conzett Erhard, Nach 50 Jahren. Werden und Wachsen der Erziehungsanstalt Masans. Aufgaben und Probleme der

Sorge um das entwicklungsgehemmte Kind, Chur 1949, S. 9-10; Giacometti, Bürgergemeinde (1999), S. 153 und 179;
Kaufmann, Armenordnungen (2008), S. 108; Pieth, Bündnergeschichte (1945), S. 393.

5 FIartmann, Flosang (1945); FIosang'sche Stiftung Plankis, Plankis, ein Portrait. Eine Institution im Dienste des Menschen
feiert Jubiläum, Chur 1995; Kaufmann, Armenordnungen (2008), S. 108; Pieth, Bündnergeschichte (1945), S. 393.

6 Kaufmann, Armenordnungen (2008), S. 108; Metz, Geschichte, Bd. 2 (1991), S. 435-437; Pieth, Bündnergeschichte
(1945), S. 393-394.

7 Conzett, Nach 50 Jahren (1949), S. 25-32.
8 Luchsinger, «Niemandskinder» (2016), S. 19-24.
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Anhang 2: Institutionelle Entwicklung des
Anstaltskomplexes Realta/Beverin

1840 Eröffnung der «Zwangsarbeitsanstalt Fürstenau» für «liederliche», «arbeitsscheue» und «he¬

rumziehende» Arme gemäss der Armenordnung von 1839. Eine Ausführungsverordnung der
kantonalen Armenkommission von 1840 regelte die Versorgungsvoraussetzungen und das
Einweisungsverfahren.

1843/44 Eröffnung einer kleinen Abteilung für «unheilbare Irre» innerhalb der «Zwangsarbeitsanstalt
Fürstenau».

1855 Übersiedlung in die neu erbaute Arbeitsanstalt Realta, zeitgenössisch auch bezeichnet als
«Korrektionsanstalt Realta» oder «Korrektions- und Irrenverwahrungsanstalt Realta».
Rechtsgrundlage für die Versorgungen bildete ab 1857 die neue Armenordnung.

1919 «Korrektionsanstalt Realta» durch das «Asyl Realta» ergänzt, ein Neubau für etwa 250 Per¬

sonen, in dem hauptsächlich die «Abteilung für Geisteskranke» untergebracht wird.1 Die
Anstalt umfasst neu auch eine «Arbeiterkolonie». Die offizielle Eröffnung des erweiterten
Anstaltskomplexes erfolgt am 15. Januar 1919.

1941 Die «Korrektionsanstalt» wird neu als «Arbeitserziehungsanstalt» bezeichnet.

1941 Das «Asyl Realta» respektive die Abteilung für «Geisteskranke» wird neu als «Heil- und Pfle¬

geanstalt Realta» bezeichnet.

1949 Die Frauenabteilungen der Arbeitserziehungsanstalt und der Arbeiterkolonie werden ge¬
schlossen.

1951 Die «Heil-und Pflegeanstalt Realta» wird neu als «Heil-und Pflegeanstalt Beverin» bezeichnet.

1965 Zu Beginn des Jahres wird die «Arbeiterkolonie» aufgelöst.

1965 Offizielle Eröffnung des kompletten Neubaus «Verwahrungsanstalt Realta» mit zwei Zellen¬
trakten an der Stelle der ehemaligen Arbeitsanstalt.

1986 Die Strafanstalt Realta wird zu einer Erstmaligen-, Haft- und Anstalt für Rückfällige. Sie nimmt
weiterhin Personen auf, die «aufgrund von Verfügungen der Vormundschaftsbehörden» einer
«fürsorgerischen Massnahme» bedürfen.2

1990 Organisatorische Trennung der Strafanstalt Realta von der Klinik Beverin.

1 Zum Teil findet sich die Bezeichnung «Asyl Realta» auch als Dachbegriff für alle Abteilungen des Anstaltskomplexes,
beispielsweise in den Landesberichten ab 1919 bis zu Beginn der 1940er-Jahre.

2 Verordnung über den Straf- und Massnahmenvollzug im Kanton Graubünden (VSM), von der Regierung erlassen am
16. Dez. 1985, Art. 6, in: AGS III 1986.
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Anhang 3: Verordnung der Armenkommission
des Kantons Graubünden von 1840

Lit. A.

23erotbnung.

JPtf 2lrmrn - Kommission Ses Santon»

©raubünbfn

Stavern ftc ©eilö non bec Sinjabt bülfebebürftiger îtrmen
in ben betriebenen ©emeinben unferö ifantonâ, t&eitë nos
ben jut Unterfh'ifcung foId)et Qlrmen Porbonbenen SOïittefo
$enntni£ erhalten unb bnbei fid) überjeugt hat, bnf, mit wem»

gen SUiönabmen, fämmtliche ©emeinben im 5<iUe ftnb if>re
Qitmen felbfi unb auö eigenen SCMittetn ju betforgen,

nerorbnet,
in näheret ^(uôfiib^ung beö grofräthtichen Sefcblufie* bom 22.
Suni 1839, waö folgt:

m-t. l.
5tCfer $ouö* unb ©tcafenbettel bon einer ©emeinbe in bit

anbete, fo nie otfet Settel ber ©enoffen einet ©emeinbe auf
ben ©trafen ber eigenen ©emeinbe, nie aud) baö £etumjiebe»
mit gamüie, ober überhaupt baö Jjerumbagire« bon Ott ju
Ott ift unb bleibt pom 1. SSejembet 1840 on oufô ftrengfte
unterfogt.

91tt. 2.

Sebe ©emeinbe ift fd)utbig unb berpfTid)tet, oon obigem 3eit-
punfte on, ihre hülfebebürftigen Firmen, Sürger unb Singe»

hörige, mit Sorbebait ber unten fofgenben Seftimmungen, felbfi
unb auà eigenen Mitteln ju unterfiü&en unb auf ongeme(fene

©eife ju oetforgen-
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Art. 3.

2)ie Art unb 2Beife tiefer ©erforgung wirb jwar einer jeben
©emeinbe nod) ii)ten befonbern ©erbciltniffen überloffen, ouf
©erlangen ober wirb bie .ftantonal=Armen=j?ommiffton benfelben

mit Aatbfcblägen, fei eô jur ©ilbung unb Aeuffnung non Ar*
menfonbé, fei eô ju jwecfmâfjigen Anorbnungen in Sejug ouf
©erforgung ber Armen ouô bereite norbonbenen SAitteln —
bereitwillig on bie #anb geben.

Art. â.

©emeinben, weïd)e erwetèltd) ouffer @tonb finb, ibre bülfe»
bebûrftigen ©ürger unb Angehörigen felbft unb ouô eigenen
Mitteln ju nerforgen — erhalten ouf ©erlangen non ber

.£ontonat=Armen=.ftommiffion, noebbem (id) biefe ouf junerlcif»
fige unb binïo'ngtid)e ©?eife non ber Ütotbwenbigfeit einer folcben

t'iberjeugt boben wirb, eine ben tlmfhïnben unb ben norbonbenen,
*br ju ©ebote ftebenben .Tjülfömitteln, ongemeffene Unterftüljung,
fei cô in booreni ©elbe, jUeibungéfh'iden ober fiebenâmitteln.

Art. 5.

2>iefe Unterfh'iljung wirb ben betroffenen ©emeinben ottjâ'br»

ïid) unb für folonge nerobreiebt, alé tbeifô bie Sftotbwenbigfeit
berfelben erweiôlid) norbonben, onberntbeilô bie ju biefem 3roe<fe

burd) ©emeinben unb ^ortifuloren ber Äantonol=Armen-Äom=
miffton jugefieberten Sobreöbeiträge fortbouern.

Art. 6-

Um biefe ©eitrâ'ge oufferbem auf bie jwecfmâ'fiigfte ©3eife ju
nerwenben, bot bie ^ontonol=Armen=Äommifjion auf (Errichtung
eineâ 3wong»Arbeitôboufeé on geeignetem Orte ©ebaebt ge=

nommen unb bereite bie boju erforberlicben Anorbnungen ge»

troffen, fo bafj mit bem 1. 2>ejember 1840 biejenigen Armen,
welche fid), nermöge nocbfolgenber ©eflimmung boju quoliftji»
ten, foweit ber JKaum unb bie norbonbenen £ülfämittei fold)e$
für einmal geflotten, in boffelbe fönnen aufgenommen werben.
3n baö 3wongéarbeitébau£ werben mit bem oben beflimmten
3eitpunfte für einflweilen aufgenommen :

a) orbeitöfebeue ;

b) lieberlidje, ouf bem non nun on nerbotenen #ouô* unb
©trafjenbettel betretene Arme;

«) ober fonft mit gomilie non einer ©emeinbe jur onbern
^erumjiebenbe.

149



— 7 -
£>ie (Sbtf. ©emeinben finb eingelaben, biejenigcn, beren bal«

big; Aufnahme in biefe Anftalt bringenb ju fein fdjeint, fogleid)

ju melben, mit ben anbern aber, namentlich mit benen, bie

bed JKaumed wegen nicht aufgenommen werben fönnten, einen

Serfud) ju machen (te anberwärtd ju guter örbnung unb
(Sitte anjubalten ; fold)e, bei benen ein beraetiger Serfud) fei»

nen günfHgen (Erfolg jeigen foßte, mögen bann fpäter —
nebft genauer Angabe ibred 5lfterö, ©ewerbed, ihrer förper»
fielen unb geifiigen 35efd>affenUeit u. f. w. ber kantonal«
5Irmen=Äommiffton oerjeigt werben, bamit auf biefelben, fo
weit SKaum unb £ülfdmittel ed gefiatten, bei ber Aufnahme
Sebacl)t genommen werbe.

«Urt. 7.

<£>ie Aufnahme finbet je nach UmfWnben unb Sermögen,
unb nad) Serba'ltni£ ber Anjabl bülfebebürftiger Armen ju
ben »orbanbenen #iilfdmitteln ber betroffenen ©emeinben ent»

webeu unentgeltlich ober aber gegen biöige Sergitfung ©tatt,
worüber ftd) ber Sorßanb, ober bie Armen=j?Offimiffton ber»

fetben,.mit ber j?antonal=Armen»£ommiffion ober ihren Se*
auftragten jebedmaf einjuöerfteben bat.

m. 8.

2>ie ©emeinben, unb befonberd beren Sorfieber, baben }U
wachen, bafê ibre Angehörigen nidjt berumbetteln, unb jeben

®aroiberbanbelnben, möge er bann wegen Settel im eigenen

Sejitf betreten, ober uon audwä'rtd ber geliefert werben, wenn
er ber Unterfh'ißung bebürftig ifl, geeignet ju uerforgen, wt»
brigenfaßd ibn jur Arbeit anzuhalten, unb bei aßfa'ßiger Un»

uerbefferlicbfeit für beffen Abliefern in bad Atbeitdbaud bad

SUötbige oorjufebretr; afie etwa in ibrem Sej.ir£ erfd)einenbe

audwärtige Settier, Saganten, mit Emilien 4>erumjiebenbe
aber, bureb ibren SBeibel ober fonfl jemanb ©eeigneten, ober
attenfaßd burd) ben gteid) berbeijurufenben Sunbjäger bed Se»

jirfd (in welchem gaße bie auf Settel Setretenen einftweilcn
in Serwabt ju behalten ftnb) beut laut neuerer großrßtbfichec
Serorbnung, bie gremben^otijei betrejfenb — aufjujteffenben
tfommiffdr bed Sejirfd ju nacbfolgenber Serfügung jufübcen
ju laffen.

Art. 9.

SDiefe spoliaeußommiffarien ftnb angewiefen, alle bieientgen,
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welche ihnen wegen Settel, Sagiren te. jugefû^rt werben, baé

erfte 8M bieffaßö erntlid) gureebt gu »reifen, beim jtreifen
Setreten über biefetben mit ©infperrung bei S3affer unb S:ob
pon einem biöbreiSSage gu betrafen, bann itejebeömal buret)

ßanbjäger jtationötreife in ihre Veimatb — tro fte auf geeig»

nete S3eife berforgt ober jur Arbeit foßen angebalten werben —
führen, beim brittmaligen 3uliefern aber, biefetben obne Q23ei»

tereô in baö Âantonal^trbeitébaué abliefern ju laffen, befen
2)ireftor bann baé ©eeignete borfehoen wirb, fei eö, wenn ber
SKaum eö gemattet, gur Aufnahme in baö Slrbeitöbauö, fonfl
aber gur ßlblieferung in ihre Veimath.

Slrt. 10.

Sn etwaigen 5?ranfbeitöfäßen foleber 3lrmen foßen biejenigen
Setimmungcn genau beobachtet werben, wetebe in bent bicr am
énbe beigebrutften Slrtifel 9 ber großräti)tici)en Serorbnung
über baé Slrmenwefen bom Sabr 1840 enthalten ftnb.

9(rt. 11.

SDie für baô ßfrmenwefen aufgeteilten Äommiffarien, wie
auch ber Serbbrricbter, jtnb verpflichtet-, barüber gu wachen,

baf, fowobl bon ©emeinben, ©eriebten unb Vorgerichten, alô
auch oon ben *poligekRommij7arien obige Setimmungen genau
beobachtet werben. 0aumfeligfeiten unb 9îenitengen foßen fle ber
£antonal=5trmen=$ommiffton au weiterer angemejfener
Verfügung bergeigen, auch-ihnen bekannte Settier, Saganten tc.,
beren Unterbringung inö 9irbeitöbau$ nötbig fein bürfte, ber»

felben 3" biejjfäßigen geeigneten Sîafmabmen sur Äenntnij?
bringen-

Strt. 12.

Öotrie bie ßanbjäger angewiefen jtnb, bie ihnen bon ben
ßlrmew unb ^poligei^ommiffarien, bon ©cricht^ unb Drtä»
borjlehern unb bom SMreftor ber ÄantonaI=5trbeitö=9tnjtatt er»
theitten ßlufträge pünftlich au boßaiehen; fo bürfen jebodj bie

Canbjäger, naß) Anleitung ber grofrätbtichen £anbjäger=Ürb»
nung bom Sahr 1840, nur in 2>ientfacben oerwenbet unb audj
nicht obne befonbere Sloth über bie ©rengen ibretJ Segirfed
gefchieft werben. Slucb it benfelben in Soßgiehung ber ihnen
tücfftcbtficb beé Wrmenwcfend ertheitten Kufträge bie nöthige
Vülfe unb Untertüfcung gu leiten, wie gum Seifpiel bei Sranö»
Porten u. f. f.
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Wtt. 13.

©egenrcärtige ©etotbnung fott in äffen ©emeinben bed Stan*

toné am 1. ©onntag beé nâ'cftfien SHonatô Oftobet öffentlich
Detlefen unb babutcb ju Sebetmannô 93etbalt affgemein befannt
gemacht wetben.

©but, ten 31. Siuguft 1840.

2>ie tfantonaf^tmen^ommfffion.
3n beten Sftamen,

îDer 9>räfibent:

211. Ire £ a X o w r.
£>et Qiftuac:

3». 20t. gisfettrfg.

25et Stl Sîatb beö Äantonö ©taubünben genehmigt öocfte»
benbe 85efanntmad)ung unb tetorbnet beten 2>tucf unb bie

©etfenbung an bie fämmtlid)en ©emeinben.

©but, 31. Qlugufl 1840.

SDet iptäfibent :

3. % 16111 i n t.
S)et .ftanjlei&iteftot:

ose. Ö g 11.
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Anhang 4: Register der Armenordnung des
Kantons Graubünden von 1857

' -• •

<-A\ ;

.rpwwrtf. >'>:' :»)>"( Iiiy'Fi .U
r?8îcgiftcr; '

,;i viife / mitrfnpM J.k ntw

A. Urmenpffege. f- ]

I. 21 HgeWeimer®eftimmuttgen.

§ 1. Unterftüfcung§pfüd)t bev ^eimat^gemeinben.

„ 2. SBerfaljren bei mehreren ipeimatljgemeinöen.

3. 2Ber [oll unterftiifct werben? m C

„ 4. SBeljanbïung ber 2trmen aufjer ber ^eiwatljgemlibe.

„ 51' Ùmentranèport.*'nß -'Ävo ;

1, 6. Sejeic^nung ber bittet jur 2lrntemmterfti%mg.

„ 7. ©rftattungêpflictit ber Untersten.

„ 8. Trennung beê ©emeinbiS * 2lrmenroefen3 ift ojjhe ®e

witttgüng berboten. *i;: "H * *t!.Wr '<

m/mi- i •
•

• ;n}î,'j?

II. ©emeinbêarmenfommiffion.
• - V* vJX - ,<"V J<" • tïf : -h s ; ° ',<!'
„ 9. Drganifation ber ©emeinbêarmenîommifftonen.

„ 10. ®fïicïjten ber ©emeinbêarmenfommiffionen.

„ 11. 3$* ®er§ättnifj jur $retéarmenbeï)qrbe.

III. $reiêarmenbeï)ôrb;en. r

„ 12. Organifation ,^er $rei§armenbejjôrben.
'

„ 13. ®fltd&ten ber ^retearmenbeijörben.

„ 14. (fntfc&äbigung au biefeïben.



- 26 -
IV. Cantonale Oberatiffic&t.

*
§15. Drganifation ber $anton§bebörbe.

„ 16. Obliegenheiten berfelben.

„ 17. ©eïbmittel für baê fantonale Slrmenroefen.

„ 18. SliiberorbentliAe <Ç|^ej|aijélungen.

„ 19. Steiierfammïitngen fur auêroârtige #ülf§bebürftige,

Seite 21. Slbftnberung bel 2lrt. 17, betreffenb Sammlung frei-

miliiger Beitragj^înj,. {fi ±
B. ilrmenpoCtyet. .iE i

-u'îl 2ÏII gemeine SB!Ïi ^ 2

mamYau [s ù ri «".vifna uv-h\sM .v ».

§ 20. Bettefoerbot. „,. ^ tpirmmi Sof wtB ß „
„ Berfahren gegen Bettler.r.,
„ 22. ©ebüljren für Bettlertranäport unb Belüftung.

„23. Bo|fc|riften für ©djroabengängei;. •

„24. Berbot ber Bettelbriefe. ;

25. Berfaljren gegen arbeitêfc&eue Berfonen.

„ 26. Berfatyren gegen Unterftû$ung§mifîbrau<ï>.

„ 27. Verfahren bei uermahrïoêten ßinbern.

„ 28. #anbl)ßbung ber Slrtnenpolijei. i U

Seite 21. Slbänberung beê 2lrt. 23. ba§ Sllter ber S<$roabensI'-'',
ganger betreffenb.ö ö If "î ' m w

H. Âorreftionêanftalt. '

§ 29. ber 2lnftalt.

„ 30. ©genfdjaften ber Slufeuneljmenben.

„31. Befugnifi jur Berfefcung in biefelbe.

„ 32. Beranlaffung ber Berfefcung.
' i
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§ 33. Ueber SSeitergug gegen bteâfallige 9Bef<^ïûffe^

„ 34. Stauer ber SSerfepung.

„35. SRequijïte bet ber Aufnahme in bie 2lnftaït.

36. Senbenj bet SBehanblung ber 2lnftaltêgâtoffen.

„ 37. Oberleitung ber 3lnftaït.

„ 38. Unmittelbare Seitun g berfelben.

„ 39. Verpflichtungen ber SlnftaltSgeiftliéen.

„ 40. „ beë 2lnftaltêar$teS.

„ 41. Verkeilung ber 2lnftalt8foften.

6eite 22. 3l'fafc 8" 2lrt. 31, betreffenb Verfefjung in bie Äor*

reftionSanftaït.

III. Vermahrungëanftalt für arme unheilbare
3rren.

§ 42. Drganifation ber Jrrenanftalt.

„43. fêrforberniffe gur 2lufnähme.

„ 44. Seitung ber Slnftalt.

„ 45. Jahresbeitrag für Jrren.

„ 46. <3taatêbeitrag an bie Jrrenanftalt.

„ 47. Verhältnis ber $orre!rton3# gur Jrrenanftalt.

„ 48. ©chïufjbeftimmung.

Seite 22. teuere ©rofjrathëbefklûffe betreffenb Aufnahme non

Jrren.

@cite 21—24. Slbanberungen ber oorftehenben Slrmenorbnung im

Zeitraum nom Jahr 1857—1867.
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Anhang 5: Relevante Artikel im Schweizerischen Zivilgesetz¬
buch vom 10. Dezember 1907

Art. 283:
Bei pflichtwidrigem Verhalten der Eltern haben die vormundschaftlichen Behörden die zum Schutze des
Kindes geeigneten Vorkehrungen zu treffen.

Art. 284:
Ist ein Kind in seinem leiblichen oder geistigen Wohl dauernd gefährdet oder ist es verwahrlost, so soll
die Vormundschaftsbehörde es den Eltern wegnehmen und in angemessener Weise in einer Familie
oder Anstalt unterbringen.
Die gleiche Anordnung trifft die Vormundschaftsbehörde auf Begehren der Eltern, wenn ihnen ein Kind

böswilligen und hartnäckigen Widerstand leistet und nach den Umständen nicht anders geholfen werden
kann.
Das öffentliche Recht bestimmt, unter Vorbehalt der Unterstützungspflicht der Verwandten, wer die

Versorgungskosten zu tragen habe, wenn weder die Eltern noch das Kind sie bestreiten können.

Art. 285:
Sind die Eltern nicht im stände, die elterliche Gewalt auszuüben, oder fallen sie selbst unter Vormundschaft,

oder haben sie sich eines schweren Missbrauches der Gewalt oder einer groben Vernachlässigung

ihrer Pflichten schuldig gemacht, so soll ihnen die zuständige Behörde die elterliche Gewalt
entziehen. Wird beiden Eltern die Gewalt entzogen, so erhalten die Kinder einen Vormund. Die Entziehung
ist auch gegenüber Kinder, die später geboren werden, wirksam.

Art. 369:
Unter Vormundschaft gehört jede mündige Person, die infolge von Geisteskrankheit oder
Geistesschwäche ihre Angelegenheiten nicht zu besorgen vermag, zu ihrem Schutze dauernd des Beistandes
und der Fürsorge bedarf oder die Sicherheit Anderer gefährdet.
Die Verwaltungsbehörden und Gerichte haben der zuständigen Behörde Anzeige zu machen, sobald sie
in ihrer Amtstätigkeit von dem Eintritt eines solchen Bevormundungsfalles Kenntnis erhalten.

Art. 370:
Unter Vormundschaft gehört jede mündige Person, die durch Verschwendung, Trunksucht, lasterhaften
Lebenswandel oder durch die Art und Weise ihrer Vermögensverwaltung sich oder ihre Familie der
Gefahr eines Notstandes oder der Verarmung aussetzt, zu ihrem Schutze dauernd des Beistandes und der
Fürsorge bedarf oder die Sicherheit Anderer gefährdet.

Art. 371:
Unter Vormundschaft gehört jede mündige Person, die zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr oder
darüber verurteilt worden ist.
Die Strafvollzugsbehörde hat, sobald ein solcher Verurteilter seine Strafe antritt, der zuständigen Behörde

Mitteilung zu machen.

Art. 372:
Einer mündigen Person kann auf ihr Begehren ein Vormund gegeben werden, wenn sie dartut, dass
sie infolge von Altersschwäche oder andern Gebrechen oder von Unerfahrenheit ihre Angelegenheiten
nicht gehörig zu besorgen vermag.

Art. 406:
Steht der Bevormundete im Mündigkeitsalter, so erstreckt sich die Fürsorge auf den Schutz und
Beistand in allen persönlichen Angelegenheiten, sowie nötigenfalls auf die Unterbringung in eine Anstalt.
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Anhang 6: Fürsorgegesetz von 1920

Fürsorgegesetz

Vom Volke angenommen am 11. April 19201

Art. 1. Der Fürsorge im Sinne dieses Gesekes werden unterstellt
Personen der nachfolgenden Kategorien:

1. Personen, die sieh dem Trünke ergeben oder sonst einen liederlichen
Lebenswandel führen;

2. Vaganten.

Art. 2. Liegt einer der obigen Fälle vor, so sind Behörden und
Amtspersonen von Amtes wegen verpflichtet, die Anwendung dieses Gesekes zu
beantragen.

Insbesondere sind dazu verpflichtet Vormundschaftsbehörden,
Armenbehörden und der kantonale Fürsorger.2

Art. 3. Zur Antragstellung berechtigt sind die Verwandten der
fürsorgebedürftigen Person.

Art. 4. Zur Anwendung des Gesetjes ist zuständig die Vormundschaftsbehörde

des Wohnstes der fürsorgebedürftigen Person.

Hat die betreffende Person keinen Wohnsitj, so ist die Vormundschaftsbehörde

des Aufenthalts und eventuell diejenige der Heimat zuständig.

Art. 5. Wird die Anwendung dieses Gesetjes beantragt, so ist die
zuständige Vormundschaftsbehörde verpflichtet, eine Untersuchung
vorzunehmen.

8 AGS IX, 690
Siehe Fußnote 1 hievor

1 B vom 10. Januar 1920, 65; GRP Januar 1920, 318, 151
Betreffend kantonale Fürsorgeorgane siehe nunmehr nachfolgende GrV

1415

157



Fürsorgegeseß

Dabei soli auch die als fürsorgebediirftig bezeichnete Person zu
Protokoll einvernommen werden.

Art. 6. Ergibt die Untersuchung, daß die verzeigte Person unter
Vormundschaft oder Beistandschaft gehört, so soll die Vormundschaftsbehörde
das entsprechende Verfahren einschlagen.

Liegen die Voraussetzungen hiezu nicht vor, greift das Fürsorgeverfahren
nach Maßgabe der folgenden Artikel Platp

Art. 7. Die Vormundschaftsbehörde wird die fürsorgebedürftige Person
nach Möglichkeit dazu veranlassen, sich freiwillig den Fürsorgemaßnahmen
zu unterwerfen.

Art. 8. Wenn die fürsorgebedürftige Person sich nicht freiwillig der
Fürsorge unterwirft, so faßt die Vormundschaftsbehörde darüber Beschluß.

Der Beschluß erfolgt nach gehöriger Vorladung des Fürsorgebedürftigen.
Die Vormundschaftsbehörde ist namentlich berechtigt, folgende

Maßnahmen einzeln oder in Verbindung miteinander zu treffen und in geeigneter

Weise bekanntzumachen:

1. Ansehung einer Besserungsfrist;
2. Verfügung des Eintritts in einen Abstinentenverein;
3. Erteilung der Weisung, sich geistiger Getränke zu enthalten oder sich

an einem bestimmten Orte oder bei einem bestimmten Arbeitgeber
aufzuhalten;

4. Ernennung eines Beschügers;
5. Verse^ung in eine geeignete Anstalt.

Mit Bezug auf die Ernennung eines Beschützers findet Art. 382 ZGB!

analoge Anwendung.
In allen Fürsorgefällen hat die Vormundschaftsbehörde von der definitiven

Erledigung des Falles dem Fürsorger ungesäumt Kenntnis zu geben.

Art. 9. Der Beschü^er ist verpflichtet, dem Schübling mit Rat und Tat
beizustehen und denselben moralisch zu beeinflussen. Er soll dem kantonalen

Fürsorger, auch zuhanden der zuständigen Vormundschaftsbehörde, halbjährlich

schriftlich berichten.

Art. 10. Die Vormundschaftsbehörde und der Beschützer sind berechtigt,
nötigenfalls die Polizeiorgane in Anspruch zu nehmen.

Die Kosten des Fürsorgeverfahrens und der Fürsorgemaßnahmen sind

vom Fürsorgebedürftigen zu zahlen.
Kann derselbe die Kosten nicht zahlen oder würde durch die Zahlung

fraglicher Auslagen die Familie des Versorgten in unbilliger Weise belastet,

so werden die Kosten nach Maßgabe der gesetzlichen Vorschriften betreffend
das Armenwesen4 getragen.

3 BS 2, 70
* Siehe nunmehr Armengeset; vom 24. April 1955, RB 1431
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Fürsorgegeset)

Art. 11. Gegen Entscheide der Vormundschaftsbehörde in Fürsorgesachen5

kann innert drei Wochen an den Kleinen Rat rekurriert werden.
Dem Rekurse ist keine Vertröstung beizulegen.
Der Kleine Rat entscheidet unweiterzüglich.6

Art. 12. Der Kanton errichtet eine kantonale Fürsorgestelle.
Der kantonale Fürsorger überwacht das gesamte durch dieses Gesetz

geregelte Fürsorgewesen des Kantons und hat in dieser Eigenschaft
selbständig das Interesse der Allgemeinheit und der Fürsorgebedürftigen zu
wahren. Seine besondere Aufmerksamkeit hat er der Trinkerfürsorge
zuzuwenden, welche sich auch auf die Kontrolle der Einhaltung der bestehenden
Bestimmungen zur Bekämpfung des Alkoholismus auszudehnen hat.7

In besonderen Fällen hat er auch für Fürsorgebedürftige passende
Arbeitsgelegenheit zu vermitteln.

Art. 13. Wer einen der Fürsorge unterstellten Fürsorgebedürftigen
wissentlich oder fahrlässig zu Handlungen veranlaßt oder ihm zu
Handlungen behilflich ist, welche den Weisungen des Beschützers, des Fürsorgers
oder der Vormundschaftsbehörde widersprechen, wird mit Buße von 10 bis
500 Franken bestraft.

Die Zuwiderhandlungen des Fürsorgebedürftigen können als Widersetzlichkeit

nach § 15 des Polizeigesetzes8 bestraft werden.
Zur Beurteilung solcher Übertretungen sind die Kreisgerichts-Ausschüsse

zuständig.
Mit Bezug auf das Verfahren ist das Polizeistrafgesetz9 maßgebend.
Der Bußertrag fällt zur Hälfte in die Kreiskasse, zur Hälfte wird er

dem kantonalen Fürsorger zugestellt, der diesen Betrag zugunsten der
Fürsorgebedürftigen zu verwenden hat.

Art. 14. Der Kleine Rat erläßt die nötigen Ausführungsbestimmungen10
zu diesem Gese§.

Art. 15. Dieses Gese^ tritt nach Annahme durch das Volk in Kraft.

In Vormundschaftssachen beträgt die Rekursfrist gemäß Art. 82 EG zum ZGB, RB 240, zehn Tage
6 Vgl. im übrigen Art. 3 ff. VW, RB 575

Betreffend Organisation des Fürsorgewesens vgl. nunmehr nachfolgende GrV, betreffend Aufgabe der
kantonalen Fürsorgeorgane Art. 1 KAB zur GrV, RB 1490

8 Aufgehoben durch EG zum StGB Art. 174 Abs. 1 Ziff. 13, RB 469; vgl. nunmehr Art. 292 StGB,
BS 3, 275

3 Nunmehr EG zum StGB, RB 425

Jie KAB vom 15. Dezember 1920, AGS VII, 776, sind überholt, siehe nunmehr die nachfolgenden
Au8iüKrungserlas8e
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